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Vorwort 
Nach wie vor beschäftigen die Scientology-Organisation, ihre Methoden, ihre Ge­
schäftspraktiken und vor allem ihre Opfer und deren Schicksale die Öffentlichkeit. In 
den letzten Jahren ist auch über die Berichterstattung in den Medien ein besonderes 
Augenmerk auf eine Einrichtung der Organisation gefallen: das sog. „Rehabilitation 
Project Force (RPF)". 
Insbesondere durch die Berichte ehemaliger Mitglieder, die das RPF in den USA, in 
Großbritannien und in Dänemark durchlitten haben, wurde es dem Autor dieser Bro­
schüre, Prof. Stephen A. Kent, möglich, die für mich menschenverachtenden Prakti­
ken im RPF zu beschreiben. Wenn der häufig im Zusammenhang mit der Scientology-
Organisation in der Öffentlichkeit geprägte Begriff „Gehirnwäsche" zutrifft, dann, so 
belegt diese Broschüre, im RPF. 

Das RPF ist Teil der sog. „Sea Organization" oder auch „Sea-Org" der Scientology-
Organisation. Die 1967 geschaffene Sea-Org sei - so der Gründer der Scientology 
Organisation, L. Ron Hubbard - die „einzige Garantie des Überlebens der Scientolo-
gy-Technologie auf diesem Planeten". Mitglieder der Sea-Org tragen Pseudo-Marine-
dienstgrade und - uniformen und die Einheit ist militärisch durchorganisiert. Laut Ei­
gendarstellung soll die Sea-Org die „Scientology funktionsträchtig erhalten" und die 
Mitglieder - so heißt es in der Eigenwerbung - haben „einen Vertrag für ewigen 
Dienst an Scientology und deren Ziele unterzeichnet." Ewiger Dienst ist wörtlich ge­
meint: Wer Mitglied dieser Einheit wird, unterschreibt einen Vertrag über eine Milli­
arde Jahre. 

Bei der so formulierten Bedeutung der Sea-Org innerhalb der Scientology-Organisati­
on wundert es nicht, dass Hubbard für aus seiner Sicht kritische oder ungehorsame 
Mitglieder dieser Einheit besondere Strafen vorsah, mit denen diese Mitglieder sich 
„rehabilitieren" können. Damit soll das ideologische Engagement der Mitglieder zu­
rückgewonnen werden. Demnach ist das von Hubbard geschaffene RPF seiner Natur 
nach offenbar nichts anderes als ein „education camp", ein Erziehungslager, wie wir 
es aus totalitären Systemen kennen. 

Mit der vorliegenden Broschüre wird die Aufklärungsarbeit der Behörde für Inneres 
zur Scientology-Organisation fortgesetzt. Das RPF zeigt wie keine andere Einheit die­
ser Organisation das wahre Gesicht der Scientology. Nur wer weiß, was alles in der 
Scientology-Organisation mit Menschen passiert oder passieren kann, wird sich von 
deren Hochglanz-Broschüren nicht mehr anlocken lassen. 
Ich wünsche daher dieser Informationsschrift viele interessierte Leserinnen und Leser. 

Ursula Caberta 
Leiterin der Arbeitsgruppe Scientology 
in der Behörde für Inneres 
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Übersetzung der überarbeiteten und erweiterten Fassung einer Präsentation 
2 

bei der Society for the Scientific Study of Religion San Diego, Kalifornien 
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Stephen A. Kent (PhD) 
Professor am Fachbereich Soziologie 
University of Alberta 
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Rehabilitationsprojekt-Gruppe; der Übers. 

Gesellschaft für die wissenschaftliche Untersuchung der Religion; der Übers.. 
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ZUSAMMENFASSUNG 
Diese Studie untersucht die Programme und Lager für den Freiheitsentzug, die bei 
Scientology Maßnahmen und Einrichtungen sind, die angeblich der Rehabilitation 
„abweichlerischer" Mitglieder ihrer Sea-OrganizationA-,,Elite" dienen. In diesen Pro­
grammen, die insgesamt als „Rehabilitation Project Force (RPF)" bezeichnet werden, 
durchlaufen die zur Teilnahme gezwungenen Mitglieder Aktionen strenger körperli­
cher Bestrafung, erzwungener Selbstbezichtigungen, sozialer Isolierung, der Zwangs­
arbeit und intensiver Studien ihrer Lehre - dies alles als Bestandteil der von der Füh­
rung ersonnenen Anstrengungen, das ideologische Engagement der Mitglieder zurück 
zu gewinnen. Der Freiheitsentzug, dem die Teilnehmer unterworfen werden, ermög­
licht es Sozialwissenschaftlern - in Verbindung mit den Formen körperlicher Miss­
handlung, intensiver Ideologiestudien und erzwungener Geständnisse - vom RPF als 
einem „Gehirnwäsche-" Programm zu sprechen. 

GEHIRNWÄSCHE IM REHABILITATION PROJECT FORCE (RPF) 
VON SCIENTOLOGY 

Einführung 
Als internationale Einrichtung, die von ihren inhaftierten Mitgliedern totale Unterwer­
fung fordert, hat das Rehabilitation Project Force (RPF) von Scientology nur wenige 
Parallelen unter den gegenwärtigen ideologischen Organisationen, die in der westli­
chen Welt tätig sind. Während die umstrittenen Organisationen, die unter der Bezeich­
nung „The Family" oder „The Children of God"3 bekannt sind, seit den 80er Jahren 
mit analogen Programmen arbeiten (s. Kent und Hall, 1997), gibt es das RPF seit fast 
einem Vierteljahrhundert. Das RPF wurde im Januar 1974 eingerichtet und ist ein 
Programm, das harte körperliche Arbeit, erzwungene Geständnisse und intensive 
Ideologiestudien zum Inhalt hat. Scientology beharrt darauf, das Programm sei mit 
dem Zweck eingerichtet worden, die Probleme von Personalangehörigen zu lösen, da­
mit sie in der Sea-Org(anization)-Elite von Scientology bleiben und leistungsfähig 
dort arbeiten können. Kritiker und viele frühere Mitglieder betonen, dass ihr Zweck 
darin besteht, den Willen der Inhaftierten so zu brechen, dass die Fähigkeiten der Be­
troffenen für eine Arbeit außerhalb der ideologischen Einengungen durch der Organi­
sation auf ein Minimum reduziert werden. Sie führen auch an, dass das Programm 
Scientology billige Arbeitskräfte liefert, weil seine (freiwilligen und unfreiwilligen) 
Teilnehmer fast keine Bezahlung erhalten. Auf jeden Fall hat die Presse zumindest seit 
1984 über das Programm mit Artikeln in amerikanischen, britischen, dänischen und 
deutschen Medien berichtet. Wissenschaftliche Darstellungen darüber gibt es bis jetzt 
jedoch noch nicht, obwohl es direkt mit einer Frage im Zusammenhang steht, die viele 
Sozialwissenschaftler für gelöst halten - das Ausmaß, in dem einige ideologische 
Gruppen bei ihren Mitgliedern Verfahren der „Gehirnwäsche" einsetzen. 

3 „Die Familie" oder „Die Kinder Gottes"; der Übers. 
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Diese Studie führt an, dass die Gehirnwäsche - „die systematische, wissenschaftliche 
und erzwungene Auslöschung der Individualität des Geistes eines Menschen" (Sche-
flin und Opton 1978, 40) - tatsächlich ein sozialwissenschaftlich geeignetes Konzept 
dafür ist, die Ausführung von Re-Indoktrinierungsprogrammen unter den Haftbedin­
gungen zu analysieren, denen sich die Insassen des RPF und seines noch strengeren 
Ablegers, des RPF im RPF, gegenübersehen. Zur Erarbeitung dieses Argumentes be­
nutzt die Studie Primärdokumente, die der Scientology-Begründer L. Ron Hubbard 
entweder geschrieben oder verbreitet hat, sowie rechtliche Unterlagen, Interviewauf­
zeichnungen und Artikel in den Medien. Diese Dokumente und andere Faktoren hel­
fen die Zusammenhänge in Werdegang und Organisation von Scientology zu erken­
nen, aus denen das RPF hervorgegangen ist, und sie erlauben einen ausführlicheren 
Blick in die tatsächlichen RPF-Vorgänge an verschiedenen Orten über bestimmte 
Zeiträume. Von besonderem Interesse für Wissenschaftler und die informationshung­
rige Öffentlichkeit ist die Verwendung von Scientology-Veröffentlichungen ab Mitte 
der 50er und aus den späten 60er Jahren, in denen speziell Gehirnwäsche-Methoden 
erörtert werden. „Gehirnwäsche" ist also nicht nur ein geeigneter sozialwissenschaft­
licher Ausdruck zur Verwendung der Beschreibung des RPF, sondern ein Ausdruck, 
der auch mit den Scientology-eigenen Beschreibungen über das Erzwingen einer Hal­
tungsänderung unter Haftbedingungen übereinstimmt. 

Die „Debatte über Gehirnwäsche" innerhalb 
der Sozialwissenschaften 

Die „Gehirnwäsche-Debatte" bei den Sozialwissenschaften fand in erster Linie in den 
80er und Anfang der 90er Jahre statt, als verschiedene Berufsorganisationen, Profes­
soren und Gelehrte dagegen aufbegehrten, dass amerikanische Gerichte Argumente 
dahin gehend akzeptierten, dass ideologische Gruppen, die hohe Anforderungen stel­
len, Mitglieder zu einer Konvertierung „zwängen". Großenteils richteten die Angriffe 
der Soziologen sich gegen die Psychologin PhD Margaret Singer, die den Gerichten 
mit einem Zwangsüberredungs-/Gehirnwäsche-Modell erklärte, wie die Prozessführer 
den Gruppen beitraten und sich in ihnen verhielten, gegen die sie jetzt klagten oder 
sich verteidigten. 

In den sozialwissenschaftlichen Kritiken kam man zu dem Schluss, der Begriff der 
Gehirnwäsche sei nur angebracht, wenn die fragliche Gruppe Freiheitsentzug und kör­
perliche Misshandlung gegen ihre Mitglieder (s. Anthony, 1990: 304, vgl. Zablocki, 
1998:231 - 232) in Situationen der Zustimmung ohne Informationsbasis einsetze (Yo-
ung und Griffith, 1992: 93)B. Diese drei Faktoren waren die Minimalanforderung, da 
ein Gehirnwäscheprogramm auch ein intensives Indoktrinierungsprogramm in Ver­
bindung mit der persönlichen Beichte vergangener „Sünden" einschließen müsste. 
(Beichten angeblicher Sünden sind ein Schlüsselelement bei der Aufgabe früherer 
Überzeugungen und den damit verbundenen Handlungen, die jetzt nicht mehr akzep­
tabel sind.) Daraus, dass weder Befürworter noch Gegner dieses Ausdrucks mit kon­
kreten Beweisen dafür aufwarten konnten, dass auch nur diese Mindestaktivitäten ein­
heitlich in den Konvertierungspraktiken der meisten Gruppen vorkamen, haben Sozio­
logen und andere geschlossen, dass man mit „Gehirnwäsche" nicht angemessen be-
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schreiben kann, wie und warum sich Menschen neuen oder umstrittenen Ideologien 
anschließen. 

Ein einziger - sehr wichtiger - Ausdruck in diesen Voraussetzungen für die Verwen­
dung des Ausdrucks „Gehirnwäsche" war „extremer körperlicher Zwang" (Anthony 
und Robbins, 1992: 20, 25 Nr. 11). Wenn ein solcher Umstand existierte, hätten so­
wohl die Personen, die Untersuchungen durchführen, als auch die Gerichte die Mög­
lichkeit die Gehirnwäsche von anderen Formen der Überzeugung durch Zwang zu 
trennen. Wie das Modell der Gehirnwäsche impliziert, gibt es, so die Schlussfolgerung 
von Robbins und Anthony, „[ohne] körperliche Gewalt als Grenze keinen natürlichen 
oder materiellen Schnittpunkt, von dem an die Überzeugung durch Zwang mächtig 
genug ist, um den freien Willen zu überwinden" (Anthony und Robbins, 1992: 21). 

Ein entscheidender Aspekt der Gehirnwäsche war bei Gerichtsverfahren der Versuch 
zu spezifizieren, ob die Gerichte Einzelpersonen gestatten sollten das Konzept als Ent­
schuldigung für abweichlerisches oder ungesetzliches Verhalten zu verwenden. Dick 
Anthony hat (oft zusammen mit seinem Kollegen Tom Robbins) bei seinen Ermittlun­
gen einen Großteil der Theorie auf diesem Gebiet entwickelt und als Sachverständiger 
Rechtsanwälte beraten, die die Unification Church4, Scientology, die International 
Society for Krishna Consciousness5 (ISKCON), Transcendental Meditation6 und die 
Community Chapel7 gegen Vorwürfe unzufriedener ehemaliger Mitglieder verteidig­
ten, sie hätten mit Gehirnwäsche gearbeitet. (Anthony und Robbins, 1992: 6 Nr.l). 
Anthony und Robbins sind zu dem Schluss gekommen, dass einige Versuche Gehirn­
wäsche zu verwenden, um Ausnahmen von dem (im ersten Zusatz zur amerikanischen 
Verfassung festgelegten) Schutz zu rechtfertigen, zur Voraussetzung haben, dass die 
Gehirnwäsche eine Form des „strengen Determinismus" ist, die annimmt, dass Men­
schen in ideologischen Systemen gefangen sind, deren Doktrin sie annehmen müssen 
(Anthony und Robbins, 1992: 23). Anthony und Robbins behaupten, Erklärungen des 
menschlichen Verhaltens, die einen strengen Determinismus voraussetzen, „verfügen 
über keine allgemeine oder auch nur nennenswerte Akzeptanz in den einschlägigen 
wissenschaftlichen Kreisen" (wahrscheinlich Soziologie und Psychologie) und wer­
den „in der akademischen Welt nicht mehr ernst genommen" (Anthony und Robbins, 
1992: 25). Anthony und Robbins hoffen folglich, dass die Konzentration der untersu­
chenden Personen in Zukunft nun „mehr dem freien Ideenspiel gilt als der verstärkten 
offiziellen Regulierung oder den Rechtsentscheidungen in Gerichtsverfahren..." (An­
thony und Robbins, 1992: 26). Mit anderen Worten: Diese geachteten Sozialwissen­
schaftler glauben, dass die Untersuchung der Frage, ob einige Gruppierungen Gehirn­
wäsche anwenden, ergeben hat, dass sie es nicht tun - wenigstens nicht auf streng 
deterministische Weise. Diese Schlussfolgerung schließt jede Notwendigkeit einer 
Diskussion über ein offizielles oder rechtliches Einschreiten gegen Gruppen mit der 
inzwischen widerlegten Begründung aus, sie machten ihre Mitglieder durch Gehirn­
wäsche zu Robotern, die abweichlerische oder kriminelle Handlungen begehen. Der 

Vereinigungskirche; der Übers. 
3 Internationale Gesellschaft für Krishna-Bewusstsein; der Übers. 
6 Transzendentale Meditation; der Übers. 
7 Gemeinschaftskapelle; der Übers. 
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Soziologe Benjamin Zablocki merkte kritisch an, seine Kollegen hätten das Konzept 
der Gehirnwäsche auf die schwarze Liste gesetzt und dabei ignoriert, dass es nützlich 
für die Erklärung der „Ausstiegskosten" ist, die diejenigen zu spüren bekommen, die 
versuchen ideologische Organisationen mit hohen Anforderungen zu verlassen (Zab­
locki, 1997, 1998). 

RPF-Darstellungen in den Gerichten und den Medien 
Es ist allerdings bemerkenswert, dass während eines großen Teils dieser Debatte die 
Massenpresse, einige Gerichtsdokumente und wenigstens eine Entscheidung eines Be­
rufungsgerichtes die erzwungene Haft, die Misshandlung und mechanische Zustim­
mung, die zu den Erfahrungen der Sea-Org-Mitglieder in den RPF-Programmen und 
-Einrichtungen von Scientology gehörten, beschrieben haben. Dabei wurde ein Ge­
hirnwäscheprogramm beschrieben, das bei Versuchen eingesetzt wurde, Mitglieder zu 
halten, und nicht bei Versuchen, neue Mitglieder zu bekommen, und das ist vielleicht 
der Grund dafür, dass Sozialwissenschaftler es versäumt haben sich mit diesen Berich­
ten zu befassen. 

Die erste öffentliche Aussage über das RPF scheint am 25. Januar 1980 in einer eidlichen Erklä­
rung des früheren Mitglieds Tonya Bürden aus Las Vegas, Nevada, aufzutauchen, der das RPF 
als „Scientology-Konzentrationslager" beschrieb (Bürden, 1980: 8), aus dem er nach dreimona­
tiger Teilnahme an dem Programm entfloh (Bürden, 1980: 9 - 10). Das ehemalige Mitglied 
Gerry Armstrong unterstützte die allgemeine Beschreibung des RPF durch Bürden in einer eid­
lichen Erklärung vom Juni 1982, in der er anführte, er habe „selber beobachtet, wie Menschen 
[darunter Tonya Bürden] im RPF auf Fußböden, in Lagerräumen, im Kesselraum und unter 
anderen unmenschlichen Bedingungen geschlafen haben..." (Armstrong, 1982: 3). 

Armstrong und zwei weitere frühere Mitglieder, Laurel Sullivan und William Franks, 
sind in einem Artikel, der 1984 in einer Zeitung in Florida - der Clearwater Sun -
erschien, hart mit dem RPF ins Gericht gegangen. Franks bezeichnete es als „schreck­
liches Ding" (zitiert in Shelor, 1984: 1B) und Sullivan sprach davon, wie „rücksichts­
los" das Programm sei, bei dem man mit schwerer Kolitis bei 50° C [in der kaliforni­
schen Wüste] arbeiten müsse (zitiert in Shelor, 1984: 2B). Im selben Jahr brachte das 
britische Sunday Times Magazine RPF-Beschreibungen von drei weiteren früheren 
Scientologen: Bent Corydon, Jay Hurwitz und David Mayo, wobei die beiden letzteren 
einige Zeit im Programm verbracht hatten: 

Hurwitz sagte, die ersten fünf Tage seien er und die anderen unter Bewachung 
eingeschlossen gewesen. „Unser Essen brachte man uns und wir schliefen auf 
dem Boden. Wir mussten ein und dieselbe Toiletteneinrichtung in Gegenwart 
der anderen benutzen." (Barnes, 1984: 38) 

Hurwitz war im Sommer 1982 zusammen mit 18 weiteren höherrangigen Scientology-
Angehörigen im RPF bei Gilman Hots Springs, Kalifornien (Barnes, 1984: 38 - 39). 

Ebenfalls 1984 stellte ein britisches Gericht in einer schriftlichen Entscheidung fest, 
dass vor zwei Jahren eine Frau im englischen Scientology-Sitz in East Grinstead „we­
nigstens 12 Stunden körperliche Arbeit am Tag leisten musste (Umlegen von Mauer­
steinen, Leeren von Eimern usw.)", was „ein chronisches Rückenleiden verschlim­
merte" (Royal Courts of Justice, 1984: 27). Dieselbe Geschichte erschien noch einmal 
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